
 
              
 
AVERDION SE, Stuttgart 
ISIN: DE000A3ESL51 – WKN: A3ESL5 
 
Ordentliche Hauptversammlung 2026 am 1. Juni 2026, um 10:00 Uhr 
 
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts 
 
Gemäß § 13 Abs. 4 der Satzung der AVERDION SE sind zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 
vor Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist vor der Hauptversammlung durch Vorlage eines 
besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes unter der in der Einladung bezeichneten Ad-
resse bei der Gesellschaft anmelden. Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes muss 
in Textform (§ 126b BGB) erfolgen. Er ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts in 
deutscher oder englischer Sprache zu erbringen und muss der Gesellschaft unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse innerhalb der Frist nach § 123 Abs. 3 AktG zuge-
hen. Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts 
reicht in jedem Fall ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform (§ 126b BGB) durch den 
Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. 
 
Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss des 
22. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, also auf 10. Mai 2026, 24:00 Uhr, bezie-
hen. 
 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens 
bis zum Ablauf des 25. Mai 2026, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse oder E-Mail-Adresse 
zugehen: 
 
AVERDION SE 
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
Deutschland 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises 
ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Aus-
übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht 
hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich da-
bei ausschließlich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweis-
stichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerung des 
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nachgewiesenen Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Ver-
äußerung des nachgewiesenen Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teil-
nahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der nachgewiesene Anteilsbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Veräußerungen nach dem Nachweis-
stichtag haben daher keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den 
Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe von Aktien nach dem Nachweis-
stichtag. Personen, die am Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach 
Aktionär der Gesellschaft werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien an der Haupt-
versammlung nur teilnahme- und stimmberechtigt, wenn der Gesellschaft form- und fristge-
recht eine Anmeldung nebst Aktienbesitznachweis des bisherigen Aktionärs zugeht und die-
ser den neuen Aktionär bevollmächtigt oder zur Rechtsausübung ermächtigt. Der Nachweis-
stichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes 
Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung. 
 
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft 
werden den Aktionären Eintrittskarten als organisatorische Hilfsmittel für die Teilnahme an 
der Hauptversammlung zugesandt. Wir bitten die Aktionäre, die an der Hauptversammlung 
teilnehmen oder ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen wollen, frühzeitig 
ihre Eintrittskarten bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmel-
dung sowie der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen direkt durch das de-
potführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem 
depotführenden Institut angefordert haben, brauchen daher nichts weiter zu veranlassen. 
 
Der Erhalt einer Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und die Ausübung des Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren orga-
nisatorischen Abwicklung. 

 
Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte 

 
Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen ihr Stimmrecht in 
der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder durch eine andere Person ausüben 
zu lassen. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten 
sind die form- und fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie ein 
form- und fristgerechter Nachweis seines Anteilsbesitzes. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr 
als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG und gemäß § 15 Abs. 4 
der Satzung der Gesellschaft grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB), wenn keine Voll-
macht nach § 135 AktG erteilt wird. 
 
Bei der Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen 
oder geschäftsmäßig Handelnde besteht ein Formerfordernis weder dem Gesetz noch der 



 
              
Satzung nach. Möglicherweise verlangt jedoch in diesen Fällen die zu bevollmächtigende 
Institution oder Person eine besondere Form der Vollmacht, weil sie gemäß § 135 AktG die 
Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie einen Inter-
mediär, Stimmrechtsberater, geschäftsmäßig Handelnden oder eine Aktionärsvereinigung 
bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form 
der Vollmacht ab. 
 
Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft 
erklärt werden. Die Aktionäre erhalten mit Zusendung der Eintrittskarte ein Formular, mit 
dem Vollmacht an einen Bevollmächtigten erteilt werden kann. Dieses steht auch unter 
https://www.averdion.de unter dem Reiter „INVESTOR RELATIONS“ zum Download zur 
Verfügung. 
 
Die Erklärung der Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihr Widerruf und die 
Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Voll-
macht, bzw. deren Widerruf muss entweder am Tag der Hauptversammlung am Versamm-
lungsort erfolgen bzw. erbracht werden oder der Gesellschaft unter der folgenden Adresse 
oder E-Mail-Adresse bis zum Ablauf des 31. Mai 2026, 24:00 Uhr zugehen: 
 
AVERDION SE 
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
Deutschland 
E-Mail: hv@gfei.de 

 
Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

 
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte wei-
sungsgebundene Stimmrechtsvertreter („Stimmrechtsvertreter“) als Bevollmächtigte nach 
ihren Weisungen bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall sind eine 
fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. 
 
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen in Textform (§ 126b BGB) 
erteilt werden. Ein Formular, das für die Vollmacht- und Weisungserteilung, an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter verwendet werden kann, wird den Aktionären 
zusammen mit der Eintrittskarte übersandt. Dieses steht auch unter https://www.aver-
dion.de unter dem Reiter „INVESTOR RELATIONS“ zum Download zur Verfügung. 
 
Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an, die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter muss aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 31. Mai 2026, 
24:00 Uhr, unter der folgenden Postadresse oder elektronisch unter der nachfolgenden E-
Mail-Adresse erfolgen: 

http://www.veltarion.de/
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AVERDION SE 
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
Deutschland 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs unter der oben angegebenen Adresse. 
 
Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter oder die Änderung von Weisungen gelten die vorstehenden Angaben zu den 
Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend. 
 
Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müs-
sen diesen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechts-
vertreter sind verpflichtet, entsprechend der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne 
eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung werden 
die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben oder sich der Stimme enthalten. 
Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von 
Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, zur Ausübung des Fragerechts 
oder zur Stellung von Verfahrens- oder Sachanträgen entgegen. 

 
Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversamm-
lung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der wei-
sungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

 
Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 
Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG 

 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies entspricht 
75.000 Stückaktien) oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1.500.000,00 
erreichen, können nach Art. 56 Abs. 2, 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG i.V.m. § 122 Abs. 2 
AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 
werden.  
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit 
der Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Ergänzungsver-
langens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zu-
geleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der ge-
samten Europäischen Union verbreiten. 
 
Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
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https://www.averdion.de unter dem Reiter „INVESTOR RELATIONS“ 
 
bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 
 
Das Verlangen ist schriftlich an den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu richten und muss 
bei der Gesellschaft spätestens am 1. Mai 2026, 24:00 Uhr, eingehen. Jedem neuen Ge-
genstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
Wir bitten, ein solches Verlangen schriftlich an  
 
AVERDION SE 
Verwaltungsrat 
Pariser Platz 6a 
10117 Stuttgart 
 
oder per E-Mail unter Hinzufügung des Namens des oder der verlangenden Aktionäre an: 
 
E-Mail: info@AVERDION.de 
 
zu übersenden. 

 
Stellung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären nach Art. 53 SE-
VO i.V.m. §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 
 
Aktionäre können der Gesellschaft bis spätestens 17. Mai 2026, 24:00 Uhr, (eingehend) 
unter Angabe ihres Namens begründete Anträge gegen einen Vorschlag des Verwaltungs-
rats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß Art. 53 SE-VO i.V.m. § 126 Abs. 1 
AktG sowie – zu Tagesordnungspunkt 4 - Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers ge-
mäß Art. 53 SE-VO i.V.m. § 127 AktG übersenden. Diese Anträge und/oder Wahlvorschläge 
von Aktionären brauchen nicht begründet zu werden. Diese Anträge und/oder Wahlvor-
schläge von Aktionären sind ausschließlich an die folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse 
zu richten:  

 
AVERDION SE 
Verwaltungsrat 
Pariser Platz 6a 
10117 Stuttgart 
E-Mail: info@AVERDION.de 
 
Anderweitig adressierte Anträge und/oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.  
 
Zugänglich zu machende Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären werden unver-
züglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse 
 

https://www.averdion.de unter dem Reiter „INVESTOR RELATIONS“ 
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veröffentlicht.  
 
Wahlvorschläge von Aktionären müssen nicht zugänglich gemacht werden, wenn folgende 
Angaben fehlen: Name, ausgeübter Beruf, Wohnort bzw. Sitz des zur Wahl Vorgeschlage-
nen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der vorgenannten In-
ternetadresse zugänglich gemacht. 
 
Anderweitig adressierte Anträge werden bei der Veröffentlichung nicht berücksichtigt. 
 
Eine Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag in der Hauptver-
sammlung setzt voraus, dass dieser während der Hauptversammlung mündlich gestellt wird. 
Das Recht, während der Hauptversammlung mündliche Gegenanträge zu Punkten der Ta-
gesordnung oder Wahlvorschläge zu stellen, besteht im Übrigen unabhängig von einer vor-
herigen Übermittlung an die Gesellschaft. 

 
Auskunftsrecht nach Art. 53 SE-VO i.V.m. § 131 Abs. 1 AktG 
 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Verwaltungsrat 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sach-
gemäßen Beurteilung der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich 
grundsätzlich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 
einem verbundenen Unternehmen und die Lage des Konzerns. Auch hier ist aber Voraus-
setzung, dass die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erforderlich 
ist.  

 
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 
Generaldebatte zu stellen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, in bestimmten, in nach Art. 53 
SE-VO i.V.m. § 131 Abs. 1 AktG geregelten Fällen die Auskunft zu verweigern. 
 
Gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht 
der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. 
 
Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 Abs. 
1 AktG) und Auskunftsrechten (§ 131 Abs. 1 AktG) der Aktionäre können im Internet unter 
https://www.averdion.de unter dem Reiter „INVESTOR RELATIONS“ eingesehen werden. 
 
Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft und abrufbare Unterlagen 

 
Folgende Unterlagen sind auf der Homepage der Gesellschaft unter  
 

https://www.averdion.de unter dem Reiter „INVESTOR RELATIONS“ 
 
eingestellt: 
 



 
              

 
• festgestellter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025, 
• Bericht des Verwaltungsrats an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 

2025, 
• Beschreibung des Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren, 
 
• Beschreibung des Vergütungssystems für die Verwaltungsratsmitglieder. 

 
Diese Einladung zur Hauptversammlung und die der Hauptversammlung zugänglich zu ma-
chenden Unterlagen, die Informationen nach § 124a AktG und weitere Informationen im 
Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab Einberufung der Hauptversammlung 
über die Internetseite 
 

https://www.averdion.de unter dem Reiter „INVESTOR RELATIONS“ 
 
abrufbar. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter dersel-
ben Internetadresse bekannt gegeben. 
 
Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung 
zugänglich sein. 
 
Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Gegenanträge, 
Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen werden ebenfalls über die oben genannte Inter-
netseite zugänglich gemacht werden. 
 
Stuttgart, im April 2026 
 
 

AVERDION SE 
der Verwaltungsrat 
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